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Corona-Sonderregelungen 

  

Liebe Veranstaltende,  

es gelten ab sofort folgende Sonderregelungen bei Veranstaltungen in der Baracke. 
Lest euch dieses Dokument bitte sorgfältig durch, da ihr euch beim Unterzeichnen 
der Nutzungsvereinbarung verpflichtet diese einzuhalten!  

  

• die Zahl der Personen, die sich gleichzeitig in der Baracke aufhalten 
dürfen, ist auf 60 + Musiker*innen begrenzt 

oder 

• insgesamt sind bis zu 100 Personen auf Veranstaltungen im Außenbereich 
erlaubt 

• für alle anwesenden Personen (sowohl im Innen-, als auch im 
Außenbereich) gilt die „2-G-Regel“: genesen (bis zu einem halben Jahr 
nach einer Corona-Infektion), geimpft (2 Wochen nach der (2.) Impfung) 

• alle Personen, die sich nicht impfen lassen können, müssen einen PCR-
Test vorweisen 

• es müssen regelmäßig (mind. alle 30 min) die gegenüberliegenden Fenster 
geöffnet werden, um eine ausreichende Durchlüftung zu gewährleisten.  

• Veranstaltenden wird empfohlen die Rückverfolgbarkeit zu sichern, das 
heißt Kontaktdaten der anwesenden Personen aufzunehmen (Name, 
Adresse, Telefonnummer, Besuchszeitraum) 

 

Wir wünschen euch trotz allem schöne Veranstaltungen in der Baracke! 

euer Barackenteam 

 

Stand: 13.09.2021 


